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Norm

11994NN06 EU-Beitrittsvertrag Anh6 Z10;

31992R2913 ZK 1992 Art239 Abs2;

BAO §235;

ZollG 1988 §183;

ZollRDG 1994 §122 Abs2;

1. BAO § 235 heute

2. BAO § 235 gültig ab 30.12.2000 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 142/2000

3. BAO § 235 gültig von 01.01.1962 bis 29.12.2000

Rechtssatz

Nach § 122 Abs. 2 ZollR-DG gilt u.a. für Erlass-, Erstattungs-, Vergütungs- oder Nichterhebungsmaßnahmen nach den

Bestimmungen des ZollG 1988 einer vor dem Beitritt entstandenen Zollschuld ab dem Beitritt das (Unions-)Zollrecht (§

2). Dies allerdings nur hinsichtlich der Fristen. Daraus folgt, dass ein Antrag auf "endgültige Nachsicht gemäß §§ 235C

BAO" von Eingangsabgabenschulden, die bereits vor dem Beitritt entstanden sind, als ein Antrag auf Zollerlass aus

Billigkeitsgründen nach § 183 ZollG 1988 zu deuten war, wobei zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit seiner Einbringung

die Frist nach Art. 239 Abs. 2 ZK anzuwenden ist. Nach Art. 239 Abs. 2 ZK ist der Antrag innerhalb von zwölf Monaten

nach der Mitteilung der Abgaben an den Zollschuldner zu stellen, wobei in begründeten Ausnahmefällen die

Zollbehörden diese Frist verlängern können.Nach Paragraph 122, Absatz 2, ZollR-DG gilt u.a. für Erlass-, Erstattungs-,

Vergütungs- oder Nichterhebungsmaßnahmen nach den Bestimmungen des ZollG 1988 einer vor dem Beitritt

entstandenen Zollschuld ab dem Beitritt das (Unions-)Zollrecht (Paragraph 2,). Dies allerdings nur hinsichtlich der

Fristen. Daraus folgt, dass ein Antrag auf "endgültige Nachsicht gemäß Paragraphen 235 f, f, BAO" von

Eingangsabgabenschulden, die bereits vor dem Beitritt entstanden sind, als ein Antrag auf Zollerlass aus

Billigkeitsgründen nach Paragraph 183, ZollG 1988 zu deuten war, wobei zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit seiner

Einbringung die Frist nach Artikel 239, Absatz 2, ZK anzuwenden ist. Nach Artikel 239, Absatz 2, ZK ist der Antrag

innerhalb von zwölf Monaten nach der Mitteilung der Abgaben an den Zollschuldner zu stellen, wobei in begründeten

Ausnahmefällen die Zollbehörden diese Frist verlängern können.
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